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die, immerhin demokratisch gewählte,
sandinistische Regierung bemüht und
dabei nicht müde wird, die Contra-Greu-
el gegenüber der nicaraguanischen
Zivilbevölkerung zu verteidigen, ist der gleiche

Sager, der eben noch gegen ein
Widerstandsrecht im demokratischen
Rechtsstaat interpelliert hat. Die NZZ
tut's ihm nach. Sie weist ein
Widerstandsrecht in der heutigen Schweiz weit
von sich, wertet aber die Contras zu
«Widerstandskämpfern» auf und entschuldigt

die Verbrechen dieser Mörderbande
durch die «Situation des Kleinkrieges»
(28./29. Juni).

Damit ist alles klar: Gegenüber
revolutionären Völkern gilt die Mehrheitsregel

nicht mehr. Im Falle Südafrikas wird
sie am besten gar nicht erst zugelassen.

Es gebe das Widerstandsrecht «höchstens

als ultima ratio in Extremsituationen»,

sagt der Bundesrat in seiner Antwort

auf die Interpellation Sager. Analog
schrieb Rudolf Friedrich im bereits
erwähnten Artikel: «Ein Notstand könnte
nur in ausgesprochenen Extremfällen
überhaupt in Erwägung gezogen werden,
wo die Demokratie nicht funktioniert
und zudem für die Gemeinschaft wirklich
existentielle Fragen auf dem Spiele
stehen.» Nach dem Rechtsverständnis weiter

Teile unseres politischen Bürgertums
ist eine solche Extremsituation immer
dann gegeben, wenn die eigenen Privilegien

durch eine linke Mehrheit bedroht
werden. Steht die eigene Klassenherrschaft

in Frage, dann kann man es sich
nicht mehr leisten, den schönen Schein
der formalen Demokratie zu wahren.

Dieselbe bürgerliche Mehrheit, die das
Widerstandsrecht im demokratischen
Rechtsstaat ablehnt, hat für den Extremfall

ihres eigenen Widerstandes gleich
zweimal vorgesorgt: Mit 84 zu 39 Stimmen

wurde vom Nationalrat eine
parlamentarische Initiative abgelehnt, die eine

Verankerung des Streikrechts in der
Bundesverfassung verlangte. Und in
einer parlamentarischen Kommission fiel
der- erwartete - Vorentscheid gegen ein

verfassungsrechtliches Verbot von
Armee-Einsätzen zur «Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung im Innern».
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3 Zit. nach: Wolfgang Huber, Die Grenzen des
Staats und die Pflicht zum Ungehorsam, in: Peter
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4 Zit. nach: Peter Glotz, Am Widerstand scheiden
sich die Geister, in: Glotz (Hg.), a.a.O., S. 11.
5 Ziviler Ungehorsam - Testfall für den demokratischen

Rechtsstaat, in: Glotz (Hg.), a.a.O., S. 43.
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Ein Bereich der Ästhetik,
den wir noch nicht entdeckt haben,
bt die Schönheit des Rechts;
über die Schönheit der Künste,
eines Menschen,
der Natur können wir uns halbwegs einigen.
AberRecht und Gerechtigkeitsind auch schön,
und sie haben ihre Poesie,
wenn sie vollzogen werden.

(Heinrich Böll, Tuende möchte ich ehren,
Laudatio für das Deutsche Komitee Not-Ärzte,
23. Oktober 1984)
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